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Die Abgeordneten zum Nationalrat Ort Keppelmüller und Genossen 

haben am 200 März 1990 unter der Nr. 5219/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Maßnahmen zum 

Umweltschutz gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

1. Welchen Beitrag haben Sie bzw. Ihr Ressort in dieser Legis­
laturperiode zur Fortentwicklung des Umweltschutzes in 
österreich geleistet? 

2. Welche umweltschutzrelevanten Gesetze, Maßnahmen, Verord­
nungen und sonstige Aktivitäten wurden in dieser Legislatur­
periode in Ihrem Ressort bereits getroffen bzwo gesetzt? 

3. Welche Gesetze, Maßnahmen, Verordnungen und sonstige Aktivi­
täten sind noch bis zum Ende der Legislaturperiode von Ihrem 
Ressort zu erwarten? 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

Auf Grundlage der mir zukommenden Koordinationskompetenz in 

Angelegenheiten der allgemeinen Regierungspolitik, insbesondere 

auch der Koordination in Angelegenheiten der Strukturpolitik, 
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Raumforschung, Raumordnung und Raumplanung sind für diese Le­

gislaturperiode folgende Beiträge zur Fortentwicklung des Um­

weltschutzes in österreich zu nennen: 

- Integrierter Alpenschutz 

Die Alpen sind eine Landschaft von gesamteuropäischer Bedeu­

tung und Lebensraum für einen großen Teil der österreichi­

schen Bevölkerung. Um diese alpinen, naturräumlich gegebenen 

Lebensgrundlagen zu wahren, ist der Schutz der Alpen eine 

vordringliche politische Aufgabe. 

In diesem Sinn habe ich am 4. Juli 1989 der Bundesregierung 

vorgeschlagen, gemeinsam mit den Ländern eine Alpenschutzkon­

vention vorzubereiten. Insbesondere sollen Vorschläge für 

Ziele und konkrete Maßnahmen zum Schutz der Alpen erarbeitet 

werden. Mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben wurde auf meinen 

Antrag die österreichische Raumordnungskonferenz (ÖROK) als 

Koordinierungsgremium der Gebietskörperschaften betraut. 

Die ersten Ergebnisse dieser Arbeiten werde ich am 20. Juni 

1990 bei einer Alpenschutz-Enquete der ÖROK in Salzburg 

präsentieren. 

- Mitwirkung bei Nationalparks 

a) Nationalpark Hohe Tauern: 

Die Bundesregierung hat in ihrer Sitzung am 24. April 1990 

dem Abschluß einer Vereinbarung gern. Art. 15a B-VG 

zwischen dem Bund und den Ländern Kärnten und Salzburg 

über den Nationalpark Hohe Tauern zugestimmt. In einer 

Nebenabrede zur Vereinbarung, die auch von Tirol mitunter­

zeichnet werden soll, sind nähere Modalitäten für einen 

Beitritt Tirols vorgesehen. 
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b) Nationalpark Neusiedlersee: 

Zur Schaffung eines Nationalparks i1Neusiedler 

See - Seewinkel QU im Burgenland finden unter Mi twirlcung des 

Bundeskanzleramts Verhandlungen zwischen den betroffenen 

Bundesministerien und dem Land Burgenland statt. 

c) Nationalpark Donau-Auen: 

Die Errichtung eines Nationalparks Donau-Auen soll im Wege 

der Marchfeldkanal-Errichtungsgesellschaft geprüft werden. 

Ich habe daher am 4. Dezember 1989 im Rahmen einer politi­

schen Besprechung mit den fachlich involvierten Bundes­

ministern FISCHLER, FLEMMING, LACINA, SCHÜSSEL und 

STREICHER sowie der Niederösterr. Landesregierung und dem 

Vizebgm. von Wien vereinbart, daß - unter Federführung des 

Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie - eine 

Vereinbarung gern. Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den 

Ländern Niederösterreich und Wien hinsichtlich organi­

sation, Planung und Finanzierung abgeschlossen werde. 

Diese Vereinbarung soll die Planungsphase regeln, wobei 

die Ergebnisse dieser Überlegungen innerhalb von drei 

Jahren der Bundesregierung und den beiden Landesregierun­

gen als Grundlage für eine sachorientierte Entscheidung 

vorzulegen sind. 

- Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern Burgenland, 

Niederösterreich und Wien für die Länderregion Ost 

Im Jahr 1988 habe ich den damaligen Bundesminister NEISSER 

beauftragt, mit den Ländern Burgenland, Niederösterreich und 

Wien eine Vereinbarung zur weiteren Entwicklung der Länder­

region Ost abzuschließen. 
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Kernstück dieser Vereinbarung ist eine umweltgerechte Gesamt­
entwicklung, wobei alle Einzelrnaßnahmen von einer gesamträum­

lichen Sicht, einem vernetzten und fachressortübergreifenden 

Denken ausgehen und unter Bedachtnahme auf ökologische und 

ökonomische Erfordernisse die Lebensqualität in der Länder­

region Ost verbessern sollen. 

- Forum für Atomfragen 

Die weitreichenden Gefahren der kerntechnischen Energieerzeu­

gung für Mensch und Natur sind evident. Ich habe daher die 

Auflösung der Reaktorsicherheitskommission und die Gründung 

eines Forums für Atomfragen veranlaßt, das unter geänderter 

personeller Zusammensetzung alle Aspekte im Zusammenhang mit 

der Nutzung der Kernkraft analysieren soll. 

Darüber hinaus soll die Auswahl der Experten auch der Wert­

haltung der österreichischen Bevölkerung gegenüber der 

Nutzung von Atomenergie Ausdruck verleihen. 

Im Jänner d.Jo habe ich in einem ausführlichen Gespräch dem 

neuen tschechoslowakischen Ministerpräsidenten CALFA die 

tiefen Sorgen und Befürchtungen der österreichischen Bevöl­

kerung hinsichtlich des geplanten Kernkraftwerks Temelin mit­

geteilt. Dazu kann festgehalten werden, daß die Baustufen 111 

und IV dieser Großkraftwerksanlage von den tschechoslowaki­

schen Behörden zurückgestellt wurden. 

Die ablehnende Haltung der österreichischen Bundesregierung 

gegenüber der Nutzung der Kernkraft zu Zwecken der 

Energiegewinnung habe ich auch anläßlich meines Besuchs in 

Jugoslawien im April d.J. zum Ausdruck gebracht. In meinen 

Gesprächen mit Ministerpräsident MARKOVIC habe ich darauf 
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gedrängt, ein Umweltschutz abkommen abzuschließen sowie eine 

bilaterale Arbeitsgruppe betreffend die Themenbereiche 

Energieerzeugung und rationelle Energienutzung einzusetzen. 

- ökologische Gesamtrechnung 

Ich habe das österreichische statistische Zentralamt beauf­

tragt, ein Konzept zur Implementierung einer ökologischen 

Gesamtrechnung samt Personalbedarfs- und Kostenschätzung vor­

zulegen. Das österreichische statistische Zentralamt hat 

diesem Auftrag am 10. Juni 1989 entsprochen und auf dieser 

Grundlage wurden ab November 1989 Personal zuteilungen 

durchgeführt. Eine Abteilung "Umweltstatistik" wurde 

eingerichtet. 

In der Zwischenzeit wurden Ausarbeitungen über die Grundzüge 

einer ökologischen Gesamtrechnung für österreich und ein Be­

arbeitungsraster für die ökologische Gesamtrechnung in der 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) veröffentlicht. 

Mit Ergebnissen einer ökologischen Gesamtrechnung kann im 

4. Quartal 1991 gerechnet werden. Die Arbeiten verfolgen fol­

gende Ziele: 

Aufzeigen der in der herkömmlichen VGR enthaltenen um­

weltrelevanten Informationen 

- Verbindung der Input-Output-Tabelle mit ökologischen Daten 

- Herstellung von Öko-Bilanzen mit umfassender Bewertung von 

Umweltschäden, deren Vermeidung und Wiedergutmachung. 
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Das Bundeskanzleramt ist selbstverständlich auch bemüht, dem 

Umweltschutzgedanken durch interne Maßnahmen Rechnung zu 

tragen: 

So ist anzuführen, daß aufgrund der Entschließung des 

Nationalrats vom 26. Jänner 1989, mit der die Bundesre­

gierung aufgefordert wird, die Richtlinien für das öffent­

liche Beschaffungswesen so zu gestalten, daß umweltgerechte 

und energiesparende Produkte und systeme grundsätzlich bevor­

zugt werden, alle mit Beschaffungsangelegenheiten befaßten 

Stellen des Bundeskanzleramts angewiesen wurden, im sinne 

dieser Entschließung vorzugehen. 

Abschließend bemerke ich noch, daß alle Bediensteten des 
Bundeskanzleramts angewiesen wurden, in ihrem Amtsbereich 

Mülltrennung (Papier, Batterien, Hausmüll) durchzuführen. 
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E~1i\! SCHATZ AN NATUR 

Im Zentrum Europas, am Übergang 
vom feuchten atlantischen zum son­
nenklaren kontinentalen KI.ima er­
scheint Österreich auf Satellitenbil­
dern als grünes Land. 73 %" seiner 
Oberfläche sind Wald und Wiesen, 
20% kultivierte Äcker. Ein 
100.000 km umfassendes Flußnetz 
bewässert die mitteleuropäische Re­
publik zwischen den Alpenketten und 
dem großen europäischen Strom, der 
Donau, und 88 Seen lockern ihr Land­
schaftsbild auf. Millionen von Gästen 
aus aller Welt suchen jährlich dieses 
Naturreservat Europas auf, um hier 
Erholung zu finden. 

Auch die bereits fortgeschrittene In­
dustrialisierung Österreichs sowie 
seine weit ausgebaute Infrastruktur 
von Straßen, Bahnen, Energieleitun· 
gen und Nachrichtenwegen änderten 
nur wenig an dem weltweiten Image 
des Landes als Erholungsparadies, 
wie der Jahr um Jahr wiederkehrende 
Touristenstrom beweist. 

Die Österreicher haben die Bedeu· 
tung dieses Schatzes an Umweltre­
serven erkannt und bereits sehr früh 
eine starke Sensibilität für dessen 
Schutz entwickelt. Dies war um so 

leichter möglich, als die heutige Re­
publik Österreich nur mehr das Herz 
eines europäischen Großreiches -
der einstigen österreichisch·ungari· 
schen Monarchie - darstellt, die ih· 
re Schwerindustrie in den peripheren 
Gebieten aufgebaut hatte, während 
das Kernland vorwiegend agrarisch 
bestimmt blieb. Erst in den zwanziger 
Jahren dieses Jahrhunderts, als die· 
ser grüne Kern des alten Reiches al· 
leiniges Staatsgebiet der neu ent· 
standenen Republik Österreich wur· 
de, ging der junge Staat daran, auch 
eine neue Industrie aufzubauen, eine 
Entwicklung, die bis zum heutigen 
Tag anhält. So konnten einige nicht 
wiedergutzumachende Fehler ande· 
rer europäischer Industriestaaten 
vermieden werden, die bereits im 19. 
Jahrhundert ohne Rücksicht auf die 
Umwelt aus Naturlandschaften hoch· 
belastete Industrieregionen schufen, 
jene Industrieregionen, aus denen 
heute die meisten Urlaubsgäste 
Österreichs kommen. pie Österrei· 
cher sind siCh dieses Vorteils vor vie: 
len anderen europäischen Staaten 
bewußt und schufen eine Umwelt· 
schutz-Gesetzgebung, die in der Welt 
als vorbildlich gilt. 

7 
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UMWELTSCHUTZ = MENSCHENWÜRDIGE WELT 

In Österreich wird Umweltschutz 
nicht nur als Naturschutz im engeren 
Sinne verstanden, sondern als die 
Gesamtheit der Maßnahmen, die un­
mittelbar oder mittelbar der Erhaltung 
und Verbesserung der natürlichen Le­
bensgrundlagen des Menschen die­
nen. UmweltsChutz umfaßt in Öster­
reich also eine Vielfalt von Gesetzes­
materien, die für die Verbesserung 
der Lebensqualität des Menschen 
von Bedeutung sind. Diese Maßnah­
men zur Erhaltung der Umwelt wer­
den von der öffentlichen Hand, aber 
auch von der Wirtschaft laufend den 
auf diesem Gebiet wechselnden Vor­
aussetzungen angepaßt. So konnte 
sich in Österreich in den letzten Jahr­
zehnten eine reich differenzierte Ge­
setzeslage auf dem Gebiet des Um­
weltschutzes entwickeln, die aller­
dings durch die bundesstaatliehe 
Verfassung des Landes, die eine Rei­
he von Kompetenzen, darunter auch 
einige aus dem Bereich des Umwelt-

schutzes, den Bundesländern zuteilt, 
kompliziert wurde. Seit der Schaffung 
eines Bundesministeriums für Ge­
sundheit und Umweltschutz 1972 
wird in verstärktem Maße Bundes­
kompetenz bei umweltschutzbezoge-

. nen Gesetzen angestrebt, die bei 
einer Anzahl von Gesetzesmaterien 
mit Umweltfunktion, wie etwa beim 
Gewerberecht oder beim Wasser­
recht, bereits besteht. 
Um die Bedeutung des umfassenden 
Umweltschutzes hervorzuheben, be­
schloß im November 1984 das öster­
reichische Parlament, diese Materie 
als neue Staatszielbestimmung in die 
österreichische Bundesverfassung 
aufzunehmen. Im Sinne des koopera­
tiven Bundesstaates bekennen sieh 
Land, Bund, Länder und Gemeinden 
in diesem neuen Verfassungsgesetz 
zur Bewahrung der natürlichen Um­
welt vor schädlichen Einflüssen als 
Grundlage für das Leben des Men­
schen. 

11 
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DIEZU BEWAHRENDEN GÜTER DER UMWELT 

Ziel des Umweltschutzes ist aus 
österreichischer Sicht die Bewah­
rung jener Güter, ohne deren weitge­
hende Unversehrheit ein menschen­
würdiges Leben nicht möglich er­
scheint. Es sind dies gesunder Boden 
und intakte Vegetation, saubere Luft, 
reines Wasser, ein Lebensbereich 
ohne Abfälle und frei von Lärm, Si­
cherheit vor Nuklearstrahlung und 
was sich weiterhin an Umständen 
aus der technischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung der Zukunft 
für den Umweltschutz noch ergeben 
mag. 

Gesunder Boden, intakte 
Vegetation 

Der SChutz von Boden und Vegeta­
tion hängt weitgehend mit der Be­
wahrung anderer Güter, wie sauberer 
Luft und reinem Wasser, der Handha­
bung Jeglichen Abfalls sowie der Frei­
neit von schädlicher Strahlung zu­
sammen. Spezifisch für die Erhaltung 

. eines intakten Bodens und einer ge­
sunden Vegetation wirkten in Öster­
reich Raumordnungsvorschriften, die 
den einzelnen Gemeinden eine Fest­
legung von Widmungsflächen für die 
landwirtschaftliche Produktion, das 
Wohnen und die industrielle Nutzung 
vorschreiben und so insbesondere 
der zunehmenden Verbauung der 
Landschaft einen Riegel vorschie­
ben. Die Realisierung wirtschaftli­
cher Bauvorhaben, wie der Bau von 
Erzeugungsanlagen und Verkehrsflä­
chen, bedürfen eines eingehenden 
amtlichen BegutaChtungs· und Ge­
nehmigungsverfahrens. 

Darüber hinaus werden spezielle Na­
turschutzgebiete und Naturparks be­
stimmt, für die ein verschärfter Land­
schaftsschutz gilt. Im Jahr 1980 gab 
es in Österreich 158 Naturschutzge­
biete im Umfang von ca. 234.550 ha, 
190 Landschaftsschutzgebiete mit 
ca. 1,285.700 ha, 12 Naturparks mit 
ca. 3360 ha und 53 Pflanzenschutz­
und Seenschutzgebiete mit ca. 
48.060 ha. Außerdem haben die Bun­
desländer Kärnten und Salzburg 
durch Landesgesetz den National­
park Hohe Tauern am Alpenhaupt­
kamm verwirklicht. In Tirol wird über 
dieses Projekt noch verhandelt. 
Die Flora und die Fauna der österrei­
chischen Landschaft steht in weiten 
Bereichen unter gesetzlichem 
Schutz. Es gibt gegenwärtig in Öster­
reich 302 Arten geschützter Pflanzen 
und 108 Arten geSChützter Tiere. Bo­
den und Vegetation werden in großen 
Gebieten Österreichs durch Begren­
zung der Salzstreuung auf Straßen 
und durch Vermeidung von Bleibeimi­
schung zu Motorenkraftstoffen ge­
schont. Auch Wiederaufforstungsvor­
schriften bei der Waldnutzung', die 
Anlage und Hege sogenannter Bann­
wälder (Schutzwälder in Wildbach­
oder Lawinengefahrzonen) und in 
Wien eine Neupflanzungspflicht bei 
der Fällung auch einzelner Bäume 
gelten sowohl der Bodensicherung 
gegen Erosion wie der erhöhten 
Lebensqualität des Menschen durch 
eine intakte Pflanzenwelt. 
Den Problemen, die sich aus der 
Felderzusammenlegung und die da­
durch entstehenden großen Agrarflä­
chen ergeben, begegnet man mit öf­
fentlich geförderten Waldschutzstrei· 
fen-Pflanzungen. Bei der jagdlichen 

13 
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Forstgesetzgebung sollen Abschuß­
vorschriften den Baumverbiß durch 
Überhege des Wildes verhindern. Ei­
ne spezielle Form des Schutzes der 
Pflanzen und der Bodenfläche ist der 
Naturdenkmalschutz. der etwa eine 
wichtige Einzelpflanze (Bäume) oder' 
seltene Naturformationen (Höhlen, 
Steinhalden) unter öffentliche Auf­
sicht stellt. 
Zur Erhaltung der Fruchtbarkeit des 
Bodens werden ausgedehnte Unter­
suchungen und Experimente in der 
Grundwasserzone durchgeführt und 
landesweite Projekte der Grundwas­
serhebung, wie etwa beim geplanten 
Marchfeldkanal östlich von Wien, in 
die Wege geleitet. Schließlich dient 
das Strahlenschutzgesetz dazu, eine 
Verseuchung des Bodens durch ioni­
sierende Strahlen zu verhindern. 
Auf zwischenstaatlichem Gebiet hat 
Österreich zum SChutz von Land­
schaft, Vegetation und Fauna ein 
Übereinkommen betreffend den Han­
del mit gefährdeten Arten freileben­
der Tiere und Pflanzen sowie ein wei­
teres Übereinkommen über Feucht­
gebiete, insbesondere als Lebens­
raum für Wasser- und Watvögel, un­
terzeichnet. 

Reine Luft 

In den Industriestaaten der Erde ist 
es vor allem die Luftverunreinigung 
durch Abgase aus Verbrennungsanla­
gen, die den hervorstechendsten 
Aspekt der Umweltbelastung dar­
stellt, denn dadurch entsteht jener 
"saure Regen", durch den die Grün­
landreserven zerstört werden, die 
von der Industrialisierung und dem 
Bauboom der letzten 150 Jahre noch 

14 
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verschont geblieben waren. Worte 
wie "Emission" (Ausstoß von Gasen 
und Staub), .. Transmission" (Beför­
derung von Schadstoffen in der At­
mosphäre) und "Immission" (Einwir­
kung der Schadstoffe auf die Umwelt. 
Luftqualität) wurden zu Begriffen des 
täglichen Sprachgebrauchs. 
Auch Österreich, das trotz großer 
Wald- und Grünlandreserven auf dem 
Gebiet der Luftgüte seinen Tribut für 
eine fortschreitende Industrialisie­
rung zu zahlen hat, sieht sich mit der 
Gefahr der Luftvergiftung mit all ihren 
Konsequenzen konfrontiert. Als 
Fremdenverkehrsland unternimmt 
Österreich entscheidende Anstren­
gungen, um diese Entwicklung zum 
Stillstand zu bringen und, soweit wie 
möglich, rückgängig zu machen. 
Bei den Immissionsgefahren für die 
Umwelt handelt es sich in Österreich, 
ebenso wie in anderen industrialisier­
ten Ländern, vor allem um den SO: 
(Schwefeldioxid)- und den NO. 
(Stickoxid)-Gehalt der Atmosphäre. 
entstanden durch die Verbrennung 
von Heizölen. Gas und Kohle und 
durch den Kraftfahrzeugverkehr. Aus 
diesen Emissionen entsteht durch 
eine chemische Reaktion bei der 
Niederschlagsbildung der "saure Re­
gen". Diese Schadstoffe greifen aber 
auch direkt feste Stoffe an und bela­
sten die Atemorgane von Mensch 
und Tier. Andere Schadstoffgruppen 
in der Luft sind vor allem Kohlen­
monoxid und Kohlenwasserstoffe so­
wie Bleiemissionen, die in erster li­
nie durch die Auspuffgase von Kraft­
fahrzeug- und Stationärmotoren (Die­
sel) in die Luft kommen. Auch die 
Staubverunreinigung der Atmosphäre 
durch Industrie, Gewerbe und Bau-

Industrie-Entstaubungsanlage 

wirtschaft stellt für die Umwelt einen 
Risikofaktor dar. 
Die Messung der Immission von S02 
wird durch die Bundes- und Landes­
behörden sowie durch die von diesen 
beauftragten Institute durchgeführt. 
Eine im Jahr 1983 geschaffene Bun­
desimmissionskompetenz gibt dem 
Bundesministerium für Gesundheit 
und Umweltschutz die Handhabe, zu­
sammen mit den Behörden der Bun­
desländer Grenzwerte der Luftverun­
reinigung festzustellen und bei deren 
Überschreitung Maßnahmen zu ihrer 
Reduktion zu treffen. Die Verringe­

.rung der S02-Emission, aber auch 
jene von Stickoxiden und Kohleoxi­
den wird mittels einer Reihe von Ge­
setzen und Verordnungen, aber auch 
durch Förderungsmittel des Umwelt­
fonds bewirkt, wobei die legislativen 
Maßnahmen teilweise in die Kompe­
tenz des Bundes, teilweise in jene der 
Bundesländerfallen. Hiebei wird nach 
dem sogenannten Verursacherprin­
zip vorgegangen, das heißt der Emis­
sionsträger hat für die Abstellung der 

Luftverunreinigung aufzukommen. 
Bei geplanten Betriebsgründungen 
wird bei voraussehbarer Umwelt­
schädigung keine Baubewilligung er­
teilt, wenn nicht entsprechende Vor­
sorgemaßnahmen' gegen die Immis­
sionsbelastung der Umgebung einge­
plant wurden. Um die finanzielle Ge­
fährdung bereits arbeitender Emis­
sionsträger durch die Vorschreibung 
von Schutzanlagen nach der neuen 
Gesetzeslage zu mildern, können die 
betreffenden Unternehmen bei dem 
vom Bundesministerium für Gesund­
heit und Umweltschutz verwalteten 
Umweltfonds um Zuschüsse zur Sa­
nierung von Altanlagen arlsuchen. 
Gesetzlich kommt bei Schadstoff­
emissionen in erster linie die Ge­
werbeordnung zur Anwendung, die 
ein kompliziertes Genehmigungsver­
fahren bei der Neuerrichtung von Be­
trieben in Zusammenhang mit etwai­
gen Umweltbelastungen vorsieht. 
Auch bei bereits bestehenden Pro­
duktionsanlagen kann der Besitzer 
durch eine Novelle zum Gewerbe-
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recht zur Errichtung entsprechender 
Schutzanlagen angehalten werden. 
Auch nach dem Forstgesetz 1975 
werden Betriebsbauten, die forst­
schädigende Emissionen erwarten 
lassen, erst dann genehmigt. wenn 
entsprechende Schutzmaßnahmen 
eingeplant wurden. 
Die einzelnen Bundesländer haben 
außerdem Gesetze zur Begrenzung 
der Luftverunreinigung durch Haus· 
brand erlassen. 
Da die Verbrennung von Heizöl und 
Kohle in Feuerungsanlagen von kalo· 
rischen Kraftwerken sowie von 
Industrie· und Gewerbebetrieben für 
etwa 70% der gesamten SO"-Emis· 
sion verantwortlich ist. sind die ge· 
zielten Richtlinien der 1984 und 1986 
in Kraft getretenen 2. und 3. Durch­
führungsverordnung des Dampf· 
kessel·Emissionsgesetzes (ab 1986 
Luftreinhaltegesetz für Kessel· 
anlagen) von großer Bedeutung. Sie 
begrenzen bis 1990 schrittweise die 
Emissionen aus Kessel· und Feue· 
rungsanlagen, darunter auch jene 
von Müllverbrennungsöfen, unabhän· 
gig vom Standort des Betriebes, ent· 
sprechend den gegenwärtig vorhan· 
denen wissenschaftlich·technlschen 
Möglichkeiten. 
Reichen diese Emissionsbegrenzun· 
gen nicht aus, um Gefährdungen der 
Umwelt oder unzumutbare Belästi· 
gungen zu vermeiden, so besteht die 
Möglichkeit, zusätzliche Schutzmaß· 
nahmen vorzuschreiben. Durch diese 
Gesetze und Verordnungen soll bis 
1990 gegenüber 1980 die SO<·Emis· 
sionsmenge aus Dampfkesselanla· 
gen in Österreich um 88 %, jene von 
Stickoxiden um 60% und jene von 
Staub um 90% reduziert werden. 
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Auch die Emission von umweltbela· 
stenden Schadstoffen aus Kraftfahr· 
zeugen, die auf eine falsche Einstel· 
lung im Motorbereich zurückgehen, 
wird durch eine jährliche Pflichtkon· 
trolle der betreffenden Motorteile be· 
kämpft Ab 1. Jänner 1985 schreibt 
die 8. Kraftfahrgesetz~Novelie eine 
solche Inspektion vor, das Anbringen 
einer Begutachtungsplakette als 
Nachweis der Überprüfung wurde mit 
demselben Termin zur Pflicht 
Von besonderer Bedeutung für die 
Reduktion der Schadstoffemission in 
die Luft sind allerdings Gesetze und 
Verordnungen. die den Schwefelge· 
halt direkt in den Brennstoffen bzw. 
den Bleigehalt in den Treibstoffen be· 
grenzen sowie Vorschriften für den 
Einbau von Katalysatoren in Kraft· 
fahrzeuge, die den Schadstoffaus' 
stoß der Motoren verringern sollen. 
So wurde laut Verordnung des Bun· 
desministers für Handel, Gewerbe 
und Industrie der Schwefelgehalt von 
Heizöl schwer, dem wichtigsten 
KraftwerkS' und Industriebrennstoff, 
mit Juli 1984 von 3.3% auf 2,0% re· 
duziert. Auch bei den übrigen HeIzöl­
sorten, also Heizöl mittel und Heizöl 
leicht, wurde zum gleichen Zeitpunkt 
der Schwefelgehalt bei Heizöl mitiel 
von 1.5 % auf 1.0 % und ab 1. Jänner 
1986 auf 0.6 % herabgesetzt, bei 
Heizöl leicht von 0.75% auf 0.5% 
und ab 1986 teilweise auf 0.3 %. 
Auch Ofenheizöl. eine der entschei· 
denden Emissionsquellen beim Haus· 
brand, erfuhr durch die genannte Ver· 
ordnung eine Reduktion des Schwe· 
felgehalts von 0.5% auf 0,3%. Der 
Schwefelgehalt von Dieseltreibstoff 
beträgt ab Jänner 1986 nur mehr 
0,15 %. Durch diese Maßnahmen ist 

I 

I 

es gelungen, den jährlichen Ausstoß 
von S02 in Österreich von 440.000 
Tonnen auf 290.000 Tonnen zu sen· 
ken. Durch eine konsequente Fort· 
führung dieser Politik wird es möglich 
sein. bis zur Jahrtausendwende die 
Jährlichen S02·Emissionen in Öster­
reich auf 100.000 Tonnen zu reduzie· 
ren_ 
Durch eine Verordnung des Bundes· 
ministers für Verkehr wurde außer· 
dem der Bleigehalt von Kraftfahr· 
zeug·Treibstoffen bereits mit Juli 
1983 von 0,4 g je Liter auf 0.15 g ver· 
rlngert. Weiters werden Reihenversu· 
ehe mit der Beimischung von Aus· 
tauschmitteln, also etwa von Alkohol. 
zu Kraftfahrzeug·Treibstoffen durch· 
geführt, womit nicht nur energiepoliti· 
sche Aspekte verbunden sind, son· 
dern auch die Umweltkomponente 
durch Bleisubstitution berücksichtigt 
wird. Österreich ist außerdem bereit. 
In der Kraftfahrzeug·Technik interna· 
tlonal koordiniert alle jene Entwick· 
lungen mitzumachen. die eine Entgif· 
tung der Motorenabgase bewirken 
sollen. 
Österreich ist auf diesem Gebiet als 
Pionier aufgetreten. Im Jänner 1985 
beschloß die österreichische Bun­
desregierung radikale Schritte in 
Richtung einer Abgasreduktion bei 
Personenkraftfahrzeugen. Bereits ab 
Oktober 1985 darf in Osterreich Nor­
malbenzin nur mehr in bleifreier Qua­
lität verkauft werden, das mit 91 Oktan 
auch für Motoren geeignet ist, die 
derzeit Normal-Super-Mix verbrann­
ten. Der Benzolgehalt im Benzin wur­
de mit 5 VoL % begrenzt Ab Jänner 
1987 werden in Osterreich keine 
Neu-Automobile mit über 1500 cm 3 

Hubraum mehr zugelassen, ab Jän-

ner 1988 auch keine solchen mit un­
ter 1,5 I, die nicht den strengen Ab­
gasvorschriften der US-Norm 1983 
entsprechen. Es ist Sache der Auto­
mobil industrie, wie sie diese Werte 
erreicht Derzeit ist es nur durch den 
Einsatz von Katalysatoren möglich, 
diese Limits einzuhalten. 
Seit Jänner 1986 müsseriauch neue' 
Dieselkraftfahrzeuge den verschärf­
ten Abga,svorschriften genügen. Da­
mit hat Osterreich die ECE(UN-Wirt­
schaftskommission für Europa)-Ab­
gasregelungen (ECE-49 und ECE-
1504) in die eigene Rechtsprechung 
übernommen und deren Grenzwerte 
sogar um 20% unterschritten (die 
ECE-Regelung sieht bei Kohlen­
monoxid einen Grenzwert von 14 g 
pro kWh, bei Kohlewasserstoffen 
3,5 g pro kWh und bei Stickoxiden 
18 g pro kWh vor). Ab 1990 sollen 
dann für neu zugelassene Lastkraft­
wagen diese Werte neuerlich um 
20% hinabgesetzt werden. Die stren­
geren Abgasvorschriften gelten in 
Osterreich bei Lkw über 3,5 t höchst­
zulässiges Gesamtgewicht ab 1. Jän­
ner 1988, für leichte Nutzfahrzeuge 
(Lieferwagen, Kleinbusse u. a.) be­
reits ab Oktober 1985. Bei letzteren 
sieht die österreichische Regelung 
bereits für den 1. Jänner 1987 eine 
Unterschreitung der ECE-Grenzwer­
te um 20%, ab 1. Jänner 1989 eine 
Unterschreitung um neuerliche 25% 
vor. 
Wer ab Oktober 1985 ein Katalysator­
auto erwarb, erhielt eine staatliche 
Prämie von S 7000,-, die sich aller­
dings in den folgenden Quartalen 
etappenweise verringerte. Wer ab 
Oktober 1985 ein Neu-Automobil mit 
Benzinmotor ohne Katalysator kauf-
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te, mußte eine Erhöhung der Kraft­
fahrzeugsteuer um 20-25% hinneh­
men. Durch diese Maßnahmen soll 
der Ausstoß umweltschädigender 
Stoffe aus Kraftfahrzeugen, vor allem 
jener von Stickoxiden, in den näch­
sten Jahren um bis 90% gesenkt 
werden. . 

Der gesamte Komplex der österrei­
chischen Bemühungen um die Rein­
haltung der Luft ist in den "Zehn 
Punkten gegen das Waldsterben" der 
österreichischen Bundesregierung 
enthalten. Die bereits bundesweit 
eingeleitete Feststellung der 
S02-Belastung der Luft wird darüber 
hinaus systematisch auf andere 
Schadstoffe ausgeweitet. Im Bundes­
ministerium für Wissenschaft und 
Forschung wurde ein eigenes Pro­
jektteam ,.Forschungsinitiativen ge­
gen das Waldsterben" gebildet. das 
in drei Abteilungen Emission, Immis­
sion und Fernerkundung (Falschfar­
benaufnahmen auf infrarot-empfind­
lichen Materialien, wobei Farben als 
Maßstab für die Gesundheit der Ve­
getation herangezogen werden) um­
faßt. 

Arbeiten auf dem Gebiet der Ferner­
kundung aus Flugzeugen und Satelli­
ten brachten die Erkenntnis, daß die 
in Österreich wirksamen Luftschad­
stoffe nur zu einem Teil von inländi­
schen Verursacnern stammen. Wie 
Untersuchungen der OECD und in 
der Folge der ECE (Economic Com­
mission for Europe, Wirtschaftskom­
mission des Wirtschafts- und Sozial­
beiratesder UNO für Europa), erga­
ben, ist Osterreich ein Nettoimporteur 
von S02. Zu der hausgemachten 
Schwefelbelastunq der Luft über 

22 

Österreich kam nach dieser Untersu­
chung ein doppelt so hoher Wert von 
importiertem 802 in der Atmosphäre. 
Selbst unter Berücksichtigung der 
grenzüberschreitenden Transmissio­
nen von ästerreichischem 802, findet 
nach diesen Berechnungen ein be­
trächtlicher jährlicher S02-Nettoim­
port nach Österreich staU. 

Österreich beteiligt sich seit Jahren 
auf bilateraler wie auf multilateraler 
Ebene an Projekten der internationa­
len S02-Kontrolle. Österreich ist Mit­
glied der internationalen Aktion zur 
Bekämpfung des "sauren Regens". 
Auch die im Rahmen der ECE ausge­
arbeitete internationale Konvention 
über weit räumige grenzüberschrei­
tende Luftverschmutzung ist von 
Österreich bereits 1982 ratifiziert 
worden. Österreich hat sich darüber 
hinaus zur Mitarbeit am ECE-Pro­
gramm zur Messung und Bewertung 
der weit räumigen Transmission von 
Luftschadstoffen bereiterklärt. Wei­
ters ist Österreich Im Rahmen der 
EG-Forschungsaktion COST-61 a 
(Cooperation Europeenne dans le 00-
maine de la Recherche Scientifique 
et Technique) als Partner der EG am 
Vorhaben "Untersuchung der Beiträ­
ge von Aerosolquellen zur Bildung 
primärer und sekundärer Teilchen" 
beteiligt. 

Auf bilateralem Gebiet schloß Öster­
reich mit den EuropäiSChen Gemein­
schaften ein Abkommen über eine 
einmal jährliCh abzuhaltende Aus­
sprache betreffend neue Tatsachen 
der Umweltgefährdung, die unter an­
derem auch die zwischenstaatliche 
S02-Transmission umfaßt. 

Sauberes Wasser 

Österreich, mit seinem 100.000 km 
umfassenden Netz von Wasserläufen 
und mit 88 Seen von 0,25 km2 bis 
538,3 km2 Ausdehnung hat seit Jahr­
zehnten für die Reinhaltung seiner 
Oberflächenwässer und seiner 
Grundwasserhorizonte besondere 
Mühe aufgewendet. Anders als auf 
den übrigen Gebieten des Umwelt­
schutzes besteht beim Wasserschutz 
eine umfassende Kompetenz des 
Bundes (Wasserrechtsgesetz). Die­
ses verfügt unter anderem, daß , .... 
alle Gewässer, einschließlich des 
Grundwassers, im Rahmen des öf­
fentlichen Interesses so rein zu hal­
ten sind, daß die Gesundheit von 
Mensch und Tier niCht gefährdet. 
Grund- und Quellwasser als Trink­
wasser verwendet, Tagwässer (Ober­
flächengewässer) zum Gemeinge· 
brauch benutzt werden können ...... 
Auf Grund des Wasserrechtsgeset­
zes, das als sogenannte Annexmate­
rie (inbegriffene Materie) auch einen 
Umweltschutzauftrag erfüllt, bedarf 
jede über den Gemeingebrauch von 
Gewässern (Benützung ohne beson­
dere Vorrichtungen, wie Baden, 
Waschen, Tränken, Sch\,ovemmen, 
Schöpfen, Nutzung des Wassers zu 
Erholungszwecken) hinausgehende 
Verwendung einer behördlichen Be­
willigung. Damit können Bundesbe­
hörden die Kontrolle der Wasserwirt­
schaft auch vom Standounkt des Um­
weltschutzes durchführen. Dies gilt 
in erster Linie für öffentliche Gewäs­
ser, aber auch für private Oberflä· 
chengewässer, wenn Umweltinteres­
sen von der Einwirkung auf die Ge­
wässer berührt werden (z. B. Ände-

rung des Gefälles, des Laufes, der 
Beschaffenheit des Wassers oder 
des Wasserstandes). 
Zentrale Bedeutung für die Schaffung 
von Unterlagen für behördliche Beur­
teilungen, Entscheidungen und was­
serwirtschaltliche Planungen ist der 
laufenden Erstellung eines. Wasser­
wirtschaftskatasters bei der Wasser­
rechtsbehörde beizumessen, die es 
ermöglicht, die Güteklasse österrei­
chischer Gewässer zu bestimmten 
Meßzeitpunkten festzustellen und die 
so gewonnenen Werte der Öffentlich­
keit zugänglich zu machen. 
Als wesentliches Instrument zur Ver­
besserung der Gewässergüte (Im­
mission) dient der dem Bundesmini­
sterium für Bauten und Technik ange­
gliederte Wasserwirtschaftsfonds. 
Von ihm werden nach bestin'lmten 
Richtlinien Darlehen und Zuschüsse 
für Wasserbauvorhaben zur Verfü­
gung gestellt. Die Gelder werden für 
den Bau von Kanälen, von Kläranla­
gen, von kommunalen und industriel­
len Filter- und Aufbereitungsvorrich­
tungen sowie anderer umweltmäßig 
relevanter Vorhaben verwendet. So 
wurden etwa in den Jahren 1970 bis 
1980 rund 7 Mrd. 8 für die Seensanie­
rung flüssig gemacht. Dadurch haben 
Osterreichs Seen teilweise Trinkwas­
serqualität erhalten. Mitte 1985 ver­
fügte Österreich über 700 kommuna­
le Kläranlagen mit einer Kapazität von 
9,8 Millionen Einwohnergleichwerten 
(Einheit der industriellen oder ge­
werblichen Belastung des Wassers 
ausgedrückt als Grad der Verschmut­
zung durch eine bestimmte Zahl von 
Einwohnern, EGW). Mit dem Ausbau 
der bereits geplanten kommunalen 
Kläranlage wird sich deren Gesamt-
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kapazität auf 15 Millionen EGW erhö­
hen. In dieser Zahl sind die ebenfalls 
vorhandenen industriell-gewerbli­
chen Kläranlagen noch nicht enthal­
ten. 
Im Rahmen des Wasserrechtsgeset­
zes 1959 kann der zuständige Bun-. 
desminister unter Berücksichtigung 
der tatsächlichen Umstände und der 
wasserwirtschaftlichen Erfordernisse 
für bestimmte geographische Berei­
che (etwa den der Mur, des am stärk­
sten belasteten Flusses der Steier­
mark) durch Verordnung jene Was­
sergüte bestimmen, die durch künstli­
che Einwirkungen nicht unterSChrit­
ten werden darf. Mittels solcher auf 
dem Verordnungsweg festgelegter 
Schritte zur Verminderung der Ab­
wasserbelastung durch die Industrie 
und durch andere Verursacher konn­
te die Wassergüte der Mur, die noch 
im Jahr 1968 auf langen Strecken die 
Güteklasse IV aufwies ( .. schwerst 
beeinträchtigt") auf Güteklasse II und 
III beim Verlassen Österreichs ver­
bessert werden. 
Eine ähnliche Sonderverordnung ist 
für die Donau und ihre Zubringer er­
lassen worden. Auch hier ist es ge­
lungen, durch Abwasserreinigung, 
Sammelkanäle und biologische Groß­
kläranlagen die Wasserqualität die­
ses wichtigen mitteleuropäischen 
Stromes auf große Strecken hin bis 
zur Güteklasse II ("kaum beeinträch­
tigt") zu verbessern. 
Um für das gesamte Bundesgebiet 
gültige Immissions-Grenzwerte für 
die Beeinträchtigung der Wasserqua­
lität der Flüsse durch Abwässer zu er­
halten, wurden im Rahmen des Was­
serrechtsgesetzes von den hiefür zu­
ständigen Ministerien Richtlinien für 
28 
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Sachverständige erlassen, was die 
Möglichkeit bietet, bei wasserrechtli­
chen Verfahren in ganz Österreich mit 
sogenannten Einleitungsstandards 
zu operieren. Dies ist von umso grö­
ßerer Bedeutung, als durch die Zu­
ständigkeit der Regierungen der neun 
Bundesländer für Fragen des Um­
weltschutzes auch hier bisher keine 
einheitlichen Regelungen vorlagen. 
So dürften sich einer weiteren bun­
deseinheitliche[l Verbesserung der 
Wassergüte in Osterreich auch in Zu­
kunft kaum kompetenzmäßige oder 
administrative Hindernisse entge­
genstellen. 
Neben der WasserreChtsbehörde im 
Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, der eine Reihe von 
Instituten, Forschungsanstalten, 
Kommissionen und Büros mit dem 
Aufgabenbereich des Wasserschut­
zes angegliedert sind, sowie neben 
dem Bundesministerium für Bauten 
und Technik, das für den Wasserwirt­
schaftsfonds zuständig ist. umfassen 
auch die Kompetenzen anderer Mini­
sterien Umweltaufgaben beim Ge­
wässerschutz. So vor allem das Bun­
desministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie in seiner Kompetenz für 
das Gewerberecht, dessen Bewilli­
gungsverfahren bei Betriebsgründun­
gen auch Abwasserfragen betreffen, 
sowie das Bundesministerium für 
Verkehr als oberste Schiffahrtsbehör­
de. Für wasserhygienische Belange 
stellt das Bundesministerium für Ge­
sundheit und Umweltschutz amts­
ärztliche Sachverständige zur Verfü­
gung, es ist darüber hinaus auch 
durch das Sonderabfallgesetz und 
durch das Bundesgesetz über die 
Umweltverträglichkeit von Waschmit-
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tein mit Fragen des Wasserschutzes 
befaßt. Schließlich ist auch das Bun­
desministerium für Wissenschaft und 
Forschung durch die Geologische 
Bundesanstalt und die Zentralanstalt 
für Meteorologie und Geodynamik 
mit zentralen Fragen des Wasser­
haushalts und der Wasserwirtschaft 
beschäftigt. . 
Da der Natur- und Landschafts­
schutz, sowie Teile anderer, nicht 
dem Bund allein zustehender Geset­
zesmaterien auch den Wasserschutz 
betreffen, stellen die Regierungen 
der einzelnen Bundesländer hier ei­
nen wichtigen Faktor dar. 

Reinheit der Umwelt 

Einer der optisch auffallendsten Be­
reiche des Umweltschutzes ist die 
Entfernung und Versorgung von Ab­
fällen. Die Gliederung der Abfälle in 
Hausmüll, Gewerbemüll und Sonder­
abfall bringt eine jeweils verschiede­
ne gesetzliche Situation auf den ein­
zelnen Gebieten mit sich. Wie in den 
anderen Bereichen des Umwelt­
schutzes, also bei der Reinhaltung 
von Landschaft, Luft und Wasser, 
gibt es in Österreich auch bei der Ab­
fallbeseitigung keine alleinige Kom­
petenz des Bundes oder der Länder. 
Der Schwerpunkt der Zuständigkeit 
in Gesetzgebung und Vollziehung 
liegt auf diesem Gebiet bei den Bun­
desländern; bei den Bundeskompe­
tenzen handelt es sich meist um so­
genannte Annexmaterien anderer 
Bundesgesetze, die, wie Gewerbe­
recht, Wasserrecht oder Gesund­
heitsrecht, nicht ihren eigentlichen 
Schwerpunkt im UmweltSChutz ha­
ben. 

Alle Bundesländer einschließlich 
Wiens haben eigene Abfallgesetze 
erlassen, in deren Rahmen etwa die 
MÜllabfuhr besorgt wird. 88% der 
österreichischen Gemeinden verfü­
gen über eine Müllabfuhr, 87% über 
eine regelmäßige Sammlung und Ent­
sorgung von Hausmüll. Hausmüll 
bzw. Gewerbemüll werden, soweit es 
sich hiebei nicht um sogenannte Son­
derabfälle handelt, auf konzessionier­
ten und fallweise auch nichtkonzes­
sionierten Deponien abgelagert, in 
Müllkompostierungsanlagen verar­
beitet (11,9% des Müllanfalles), in 
Rotteanlagen verwertet (6,8 %) oder 
in Müllverbrennungsanlagen einge­
äschert. In diesem Zusammenhang 
ist hervorzuheben, daß die 2. Durch­
führungsverordnung zum sogenann­
ten Dampfkesselemissionsgesetz die 
Grenzwerte staubförmiger und gas­
förmiger Emission auch bei der Müll­
verbrennung festlegt. 
Flüssiger oder in Flüssigkeiten einge­
brachter Abfall wird in Kläranlagen 
von rund 6,4 Millionen EGW (Einwoh­
nergleichwerten) gereinigt, der hier 
anfallende Klärschlamm wird von Be­
trieben fü r Sonderabfallentsorgung, 
soweit solche vorhanden sind, etwa 
dem Wiener Entsorgungsbetrieb Sim­
me ring (EBS), verbrannt. 
Die Tierkörperbeseitigung wird in den 
Bundesländern nicht einheitlich ge­
handhabt. Krankenhausabfa/l wird 
meist in anstaltseigenen Verbren­
nungsanlagen beseitigt, oder, wie in 
Wien, in einem Entsorgungsbetrieb 
verbrannt. Autowracks, die in Öster­
reich mit etwa 120.000 bis 130.000 
Stück jährlich anfallen, werden, so 
vorhanden, in lokalen Schrottpressen 
und Schrottmühlen verwertet, außer-
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dem gibt es in Österreich zwei 
Schredderanlagen für diesen Zweck. 
Bei der Beseitigung von Autoreifen 
hat sich unter anderem deren Ver­
wertung als Energieträger in der Ze­
mentindustrie bewährt. 

Die nach Sorten getrennte Samm­
lung von Abfallstoffen, vor allem von 
Glas und Papier, ist bereits sehr weit 
entwickelt. Auch Abfallbörsen entfal­
ten eine rege Tätigkeit. 

Besondere Probleme ergeben sich 
fallweise bei der Sammlung, dem 
Transport und der Versorgung von so­
genanntem Sonderabfall, dessen 
schadlose Beseitigung gemeinsam 
mit Müll wegen seiner Beschaffen­
heit oder Menge ohne eine spezielle 
Aufbereitung nicht möglich ist. Auch 
auf dem Gebiet des Sonderabfalls 
liegt die Hauptkompetenz beim Bund. 
Um die kontrollierte Sammlung, den 
Transport und die Entsorgung von 
Sonderabfällen bundesweit zu ge­
währleisten, wurde ein seit 1. Jänner 
1984 in Kraft stehendes Sonderabfall­
gesetz erlassen. Es verpflichtet die 
Sonderabfallbesitzer zur schadlosen 
Beseitigung der betreffenden festen 
oder flüssigen Stoffe und sieht vor, 
daß bei der Weitergabe von Sonder­
abfällen an gewerbliche oder öffentli­
che Entsorgungsunternehmen diese 
durch ein lückenloses Begleitbriefsy­
stem dazu angehalten werden, den 
Weg des Sonderabfalls bis zur end­
gültigen Entsorgung transparent zu 
halten. 

! Besondere Beachtung widmet in die-
I sem Rahmen der Gesetzgeber der 
! Altölentsorgung. Voraussichtlich ab 

1987 ist der Verkauf von Motorölen 
von mehr als einem Liter nur mehr 
dort möglich, wo gebrauchtes Motoröl 
in der entsprechenden Menge wieder 
zurückgenommen wird und wo Ge­
währ für gesetzeskonformes Recyc­
ling bzw. vorschriftsmäßige Vernich­
tung gegeben ist. In diesem Zusam­
menhang macht das Altölgesetz 1986 
eine dezentrale Verbrennung von 
Altölen in kleinen Anlagen unmöglich. 
Auch eine Versetzung von Altölen mit 
gefährlichen Fremdstoffen, wie PCB 
(Polychlorierte Biphenyle) oder PCT 
(Polychlorierte Terphenyle) ist auf 
Grund eines ·gesetzlichen Vermi­
schungsverbotes nicht mehr erlaubt, 
andere Fremdstoffe im Altöl, wie etwa 
Sand, Wasser oder Nitrate dürfen 
nicht 15 Gewichtsprozente überstei­
gen, der Chloranteil darf maximal 
0,5% betragen. Weiters wird der Im­
port von Altölen strengen Kontrollen 
unterworfen, um auch auf diesem Ge­
biet den Vorschriften des Altölgeset­
zes entsprechen zu können_ Auch 
andere Sonderabfälle dürfen aus dem 
Ausland, etwa zum Zweck der Wie­
derverwertung, nur dann importiert 

. werden, wenn hiefür eine gesonderte 
behördlich'e Erlaubnis vorliegt, die 
gewährleisten muß, daß diese Einfuh­
ren dem öffentlichen Interesse nicht 
entgegenstehen und daß insbeson­
dere die schadlose Beseitigung der 
betreffenden Substanzen gewährlei­
stet ist. 

Eine der Methoden zur Entsorgung 
von Sonderabfällen ist die Verbren­
nung in hiefür speziell gebauten Anla­
gen, wie etwa in den Entsorgungsbe­
trieben Wien-Simmering mit einer 
Jahreskapazität von 100.000 t. 

ii,l 32 
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Absetzbecken der Großkläranlage Wien-Simmering 

Schallschutzmauer an der Donauuferautobahn in Wien 
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Freiheit von Lärm 

Auf dem immer wichtiger werdenden 
Gebiet des Lärmschutzes sind vor al­
lem die Bundesländer mit eigenen 
Gesetzen aktiv, doch hat der Bund in 
wichtigen Bereichen, wie etwa beim 
Kraftfahrzeuglärm, beim Straßenbau­
lärm, beim Fluglärm, beim Baustel­
lenlärm, beim Industrie- und Gewer­
belärm und bei Lärm am Arbeitsplatz, 
als Annexmaterie von Bundesgeset­
zen die Möglichkeit zu gesetzlichen 
Regelungen. 
Die Lärmbelastung der Bürger wurde 
durch Mikrozensusuntersuchungen 
des Österreichischen Statistischen 
Zentralamtes neu erfaßt: in den ein­
zelnen Bundesländern wurden außer­
dem Lärmkarten erarbeitet. Die so 
gewonnenen Erkenntnisse werden 
bei generellen Aktionen im Rahmen 
der Raumordnung verwendet, wobei 
Bund und Bundesländer kooperieren. 
Die wichtigsten Handhaben für einen 
bundeseinheitlichen Lärmschutz bie­
ten sich beim Kraftfahrzeuggesetz 
und bei dessen Novellen, das Lärm­
grenzwerte festsetzt. beim Luftfahrts-

,,,I gesetz, das Lärmerzeugung durch 
! Fluggeräte schon bei der Flughafen-

:1;1 genehmigung begrenzt, aber auch 
Mindesflughöhen, Start- und Anflug-

"1 wege festlegt. Lärmschutzmaßnah-
I men beim Straßenverkehr werden 

". durch eine Novelle zum Bundesstra-
, 'I ßengesetz ermöglicht, die unter an-
I derem eine Mitwirkung des Bürgers 
,I bei der Straßenplanung vorsieht. Der 
J I Lärm an Baustellen wird durch eige-

I 
ne Baulärmgesetze der Bundeslän­
der begrenzt, aber auch der Bund hat 

;1 die Möglichkeit, hier im Bereich des 
, Gewerberechts und des Gesetzes für 

ilt 34 
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den Arbeiter- und Angestelltenschutz 
aktiv zu werden. 
Die Bundesländer sind überdies bei 
der Schallschutzausstatlung von 
Wohnungen gesetzlich zuständig, 
doch auch hier kann der Bund im 
Rahmen des Wohnbauförderungsge­
setzes und des Wohnungsverbesse­
rungsgesetzes durch Auflagen für die 
Zuteilung von Förderungsmitteln Ein­
fluß nehmen. Ferner verfügt das in 
der Kompetenz des Bundes liegende 
Mietengesetz über Sanktionsmög­
lichkeiten bei Klagen über Nachbar­
schaftslärm. Auch andere Bundesge­
setze, so etwa das Gewerberecht, 
bieten, ebenso wie in bezug auf gas­
förmige und staubförmige Emissio­
nen, Handhaben gegen zu starke 
Lärmemission bei der Arbeit gewerb­
licher und industrieller Betriebe. Ge­
werbe- und Industrielärm am Arbeits­
platz kann weiters unter Anwendung 
des Arbeitnehmerschutzgesetzes 
und des Arbeitsinspektoratgesetzes 
kontrolliert und nach feststehenden 
Normen begrenzt werden. 

Sicherung gegen ionisierende 
Strahlen 

Als Spezialbereich des Umweltschut­
zes verfügt Österreich über eine 
strenge Gesetzgebung in bezug auf 
die wissenschaftliche, medizinische 
und wirtschaftliche Nutzung von ra­
dioaktiven Stoffen und Strahlenein­
richtungen. Die entsprechenden Vor­
schriften sind im Strahlenschutzge­
setz und in der Strahlenschutzverord­
nung enthalten und fallen in die Kom­
petenz des Bundes. Diese Richtli­
nien, die nach dem Grundsatz: "So 

wenig wie möglich, jedoch höchstens 
nur ... ", erstellt sind, geben der Be­
hörde die Möglichkeit, etwa bei der 
Genehmigung des Baues von Rönt­
gengeräten, medizinischen Be­
schleunigern. aber auch Kernkraft­
werken, Höchstwerte für die Abgabe 
von Strahlung vorzuschreiben, die so­
gar unter den in der Strahlenschutz­
verordnung festgelegten Limits lie­
gen können. Ahnlich strenge Vor­
schriften gelten für die Lagerung, Be­
förderung und Entsorgung von radio­
aktiven Abfällen. 
Österreich besitzt zwei Studienreak­
toren wissenschaftlicher Institute, 
das erste kommerzielle Kernkraft­
werk des Landes in Zwentendorf bei 
Wien darf jedoch auf Grund eines 
nach der Fertigstellung der Anlage 
erlassenen Atomsperrgesetzes nicht 
in Betrieb gehen. 
Da Österreich jedoch von Ländern 
umgeben ist, die über produzierende 
Kernkraftwerke verfügen, wurde ein 

Netz von Strahlen-Frühwarnstationen 
sowie von Luftüberwachungsanlagen 
mit einer Bundeswarnzentrale einge­
richtet. Diese Anlagen arbeiten mit 
dem Wetterdienst und den Wetter­
beobachtungsstationen der Zentral­
anstalt für Meteorologie und Geo­
dynamik in Wien sowie mit dem von 
dieser Anstalt organisierten, inte­
g rierten, österreichischen Über­
wachungsapparat für Umweltradio­
aktivität zusammen. So ist die Ge­
währ für eine rasche Ermittlung eines 
Verstrahlungsanstieges welcher Ur­
sache auch immer gegeben, wo­
durch im Gefahrenfall die Möglichkeit 
besteht, erforderliche Schutz- und 
Sicherungsmaßnahmen zu verfügen. 
Auch auf zwischenstaatlicher Ebene 
besteht zwischen Österreich und sei­
nem nördlichen Nachbarland, der 
Tschechoslowakischen Sozialisti­
schen Republik (CSSR), ein Abkom­
men über die Frühwarnung bei Kern­
kraftwerksunfällen. 
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Wegen der Vielfalt gesetzlicher Kom­
petenzen im Umweltschutz ist die 
Kooperation zwischen dem Bund und 
den Bundesländern, aber auch zwi­
schen den einzelnen Ressorts der 
Bundesverwaltung, notwendig. Es 
wurden österreichweite Programme 
gegen das Waldsterben und für die 
Reinhaltung der Gewässer sowie -
mit den genannten Materien in Zu­
sammenhang - ein Programm für 
die Verwendung von bleifreiem Ben­
zin und Katalysatoren bei Kraftfahr­
zeugen erstellt (siehe Kapitel "Reine 
Luft"). 

Programm gegen das Waldsterben 

Auf der Basis eines österreichweiten 
Bioindikatorennetzes - das im gan­
zen Land Nadelproben von Fichten 
untersucht - sowie der Ergebnisse 
bereits früher durchgeführter Beob­
achtungen des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft 
(~chneeproben in allen Waldgebieten 
Osterreichs) wird mit diesem Pro­
gramm die Verringerung der forst­
schädlichen Immission angestrebt. 
So wurden neue Verordnungen auf 
Grund des Forstgesetzes 1975 erlas­
sen (Zweite Verordnung gegen forst­
schädliche Luftverunreinigung), die 
am 1. Juli 1984 in Kraft traten und die 
sowohl Grenzwerte für chemische 
und staubförmige Emission und Im­
mission genau definieren, wie auch 
die vorgeschriebenen Untersu­
chungsmethoden festlegen. Galten 
frühere Verordnungen auf Grund die­
ses Gesetzes nur für die Genehmi­
gung geplanter industriell-gewerbli­
cher Betriebe, können die neuen Be-

stimmungen auch auf bereits behörd­
lich zugelassene Anlagen angewen­
det und diese zur Reduktion des 
Schadstoffausstoßes angehalten 
werden. Auch wird es nach der neuen 
Gesetzgebung für die Emissionsbe­
grenzung keine Beschränkung auf 
Großemittenten mehr geben, wie dies 
bei früheren Verordnungen der Fall 
war, so daß nach einem Stufenplan 
bis 1990 jeder Schadstoff-Emittent 
bis hinab zu einer Leistung von zwei 
Megawatt den betreffenden Vor­
schriften wird entsprechen müssen. 
Auch die bereits beim Kapital "Reine 
Luft" erwähnte 2. und 3. Durchfüh­
rungsverordnung für das sogenannte 
Dampfkesselemissionsgesetz (ab 
1986 Luftreinhaltungsgesetz fü r Kes­
sei anlagen), die die Umweltbelastung 
durch industrielle und gewerbliche 
Feuerungsanlagen regeln und die am 
1. Juli 1984 und am 1. Jänner 1986 in 
Kraft traten, werden beim Programm 
gegen das Waldsterben wirksam. Sie 
verschärfen die Bestimmungen über 
die zulässigen Grenzwerte beim Aus­
stoß umweltschädlicher Stoffe. So 
wird der erlaubte Höchstwert für 
Schwefeldioxidemissionen von 800 
Milligramm pro Kubikmeter auf 
400 mg/m3 reduziert und soll schließ­
lich nur 200 mg/m3 betragen. Die Ab­
gase aller Verbrennungsanlagen von 
10 MW bis 200 MW Leistung müssen 
bis 1990 bis zu 88 % entschwefelt 
werden. Die neue Verordnung sieht 
auch Emissionsbegrenzungen für 
Stickoxid vor, hier soll die Reduktion 
bis 1990 um 60% erfolgen, bei der 
Staubemission um 90%. Nach der 
früheren Gesetzeslage genehmigte 
Feuerungsanlagen müssen innerhalb 
von fünf Jahren den verschärften 
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Emissionsvorschriften angepaßt oder 
stillgelegt werden. Außer der neuen 
Regelung für die Emission aus indu­
striell-gewerblichen Feuerungsanla­
gen sehen die Verordnungen erst­
mals auch Emissionsgrenzwerte für 
Müllverbrennungsöfen vor und be­
stimmen, daß bei Altölverbrennung 
entsprechende Rauchgasfilter instal­
liert werden müssen. 
Weitere Schwerpunkte des Pro­
gramms gegen das Waldsterben sind 
die bereits im Kapitel über die Rein­
haltung der Luft erwähnte, in Öster­
reich verfügte Herabsetzung des 
Schwefelgehalts in allen Heizölfrak­
tionen (Heizöl schwer, Heizöl mittel, 
Heizöl leicht, Heizöl extra leicht) so­
wie die Verringerung der Schadstoff­
belastung durch den Kraftfahrzeug­
verkehr und der Beschluß der Bun­
desregierung, demzufolge in Öster­
reich ab Oktober 1985 kein verbleites 
Normalbenzin mehr verkauft werden 
darf. Dadurch und durch das Angebot 
eines ebenfalls unverbleiten Super­
benzins mit 95 Oktan ("Eurosuper") 
soll die Einführung einer abgasarmen 
Kfz-Generation (" Katalysatorauto") 
erleichtert werden. 

Programm für Österreichs Flüsse 

Auf Grund von Erhebungen über die 
Wassergüte der österreichischen 
Flüsse und des daraus erstellten 
Wasserwirtschaftskatasters soll im 
Rahmen eines Zehnjahrespro­
gramms die Wasserqualität der öster­
reichischen Flüsse bis mindestens 
zur biologischen Güteklasse 11 geho­
ben werden, ein Wert, der durch 
großangelegte Kläranlagen für weite 
40 
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Strecken der Donau bereits erreicht 
werden konnte. Unter Einsatz von 
rund 70 Mrd. S sollen in diesem Rah­
men vor allem Industrieabwasser­
Reinigungsanlagen gebaut und da­
durch auch gegenwärtig stark 
verschmutze östeneichische Flüsse, 
wie etwa die March, die Mur oder die 
Lavant, weiter saniert werden. Die 
wichtigste Zielgruppe unter den Ver­
ursachern stellt bei diesem Pro­
gramm die Zellulose- und Papierindu­
strie dar. 

Durch ein früheres, dem aktuellen 
p'rogramm zur Reinigung der Flüsse 
Osterreichs ähnliches Projekt konnte 
in den letzten zwölf Jahren bei fast al­
len österreichischen Seen eine Ver­
besserung der Wasserqualität bis 
zum Trinkwasser-Standard erzielt 
werden. Die Mittel für das Programm 
zur Reinhaltung der österreichischen 
Flüsse kommen zum Großteil (50 
Mrd. S) aus dem bereits erwähnten 
Wasserwirtschaftsfonds des Bundes, 
während der Rest von den Bundes­
ländern, den Gemeinden und den 
Verursachern selbst aufgebracht 
werden soll. 

Ein Umweltbundesamt 

Da die Umweltschutzkompetenzen 
zwischen den Bundesländern und 
dem Bund, bei letzterem zwischen et­
lichen Bundesministerien, aufgeteilt 
sind (Annexmaterie) war es bisher 
nicht möglich, eine einheitliche Fach­
einrichtung für die Erfüllung der Um­
weltschutz-Vorschriften zu finden. 
Dem soll das 1985 geschaffene Um­
weltbundesamt abhelfen. Diese An-
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stalt wird durch ihre Spezialisten den 
im Umweltschutz tätigen Landes- und 
Bundesbehörden zur Seite stehen. 
Sie soll aber auch aus fachlicher Sicht 
die Umwelt im Hinblick auf ihre Bela­
stungen und Veränderungen überwa­
chen, Grundlagen für Anzeigen bei 
Mißständen ausarbeiten, toxikologi­
sche Untersuchungen durchführen, 
für spezielle Fälle die jeweiligen Um­
welteinflüsse feststellen und in Gut­
achten und Dokumentationen zusam­
menfassen. Dazu kommen noch Stel­
lungnahmen über die Umweltverträg-

lichkeit von Großprojekten aller Art 
und Vorarbeiten zur Führung von Um­
welt-, Strahlen- und Wasserwirt­
schaftskatastern. Bei der Auswahl 
seiner Projekte hat das Umweltbun­
desamt weitgehend freie Hand und 
kann daher auch Beschwerden und 
Anregungen aus der Bevölkerung 
aufgreifen. Dieses Umweltbundes­
amt, das dem Bundesminister für Ge­
sundheit und Umweltschutz ein sehr 
wirksames instrument zur Hand gibt, 
hat seinen Sitz in Wien mit AußensteI­
len in Salzburg und Klagenfurt. 
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IF~NANZ~ElllE QJJNIOl STEUERliCHE SONDIER· 
~NSIRUMENTlE DIES QJJMWEl TSCHUTZES 

Der Umweltfonds 

Da in Österreich, wie in allen markt­
wirtschaftlich orientierten Industrie­
staaten, beim Umweltschutz das so­
genannte Verursacherprinzip ange­
wendet wird, wonach die Kosten für 
die Verhinderung oder Beseitigung 
von Umweltschäden der Verursacher 
zu tragen hat, ergeben sich fallweise 
für die betroffenen Unternehmen aus 
den Umweltschutzauflagen große 
Härten. Dies vor allem dann, wenn 
durch die Verschärfung der einschlä­
gigen Bestimmungen bereits geneh­
migte Produktionsverfahren abermals 
umweltkonform umgestellt werden 
müssen. Sehr kostenintensiv kann 
auch die Erprobung umweltfreundli­
cher Technologien in Pilotprojekten 
werden, ehe eine erfolgreiche Pro­
duktion Gewinn abwirft. Ähnlich lie­
gen die Dinge bei Erzeugern von 
Sonderabfall, wenn die gesetzlich 
vorgeschriebene Entsorgung über 
die wirtschaftliche Kraft eines einzel­
nen Betriebes hinausgeht. Um in sol­
chen Fällen Firmenzusammenbrüche 
zu vermeiden, aber auch um die Ent­
wicklung neuer, umweltfreundlicher 
Technologien zu fördern, wurde in 
Österreich als europäische Premiere 
mit 1. Jänner 1984 ein spezieller Um­
weltfonds geschaffen und für 1984 
mit 500 Mill. S für die folgenden Jahre 
mit jeweils 1 Mrd. Saus Budgetmit­
teln dotiert. Der Fonds wird vom Bun-

desministerium für Gesundheit und 
Umweltschutz verwaltet und bietet 
auf Antrag Kreditkostenzuschüsse für 
die Altanlagensanierung, für die Er­
richtung von Pilotanlagen bei der Ent­
wicklung umweltfreundlicher Arbeits­
verfahren und für Projekte der Son­
derabfallentsorgung an. In all den ge­
nannten Fällen können auch Investi­
tionszuschüsse gewährt werden. 

Investitionsprämien und 
Abschreibungserleichterungen 

Auch auf dem Steuersektor wurden 
von der österreichischen Bundesre­
gierung in der Form von Prämien und 
verbesserten Abschreibungsmögfich­
keiten Anreize für umweftrefevante 
I nvestitionen gesetzt. Eine seit 1982 
anforderbare Prämie für industrielle 
und gewerbliche Umweltinvestitio­
nen wurde stufenweise von 6% auf 
12 % der fnvestitionssumme erhöht. 
Der Anteil für vorzeitige Abschreibun­
gen bei der Schaffung solcher Anla­
gen wurde von bisher 60% auf 80% 
der Investitionssumme erhöht. Diese 
Erleichterungen fallen bei industriel­
len Neugründungen, aber auch beim 
Ausbau bereits bestehender Anlagen 
stark ins Gewicht, erreicht doch der 
Aufwand, etwa für die gesetzlich vor­
geschriebenen Luftfiltervorrichtun­
gen beim Bau eines Kohlekraftwerks, 
rund ein Viertel bis ein Drittel der In­
vestitionssumme. 
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GESAMT AU FWEN DU NG!Ei\! ÖSTIERRE~CHS 
FÜR DEN UMWELTSCHUTZ 

Die oben geschilderte Vielzahl von 
umweltrelevanten Gesetzen und Ver­
ordnungen auf Bundes-, Landes- und 
Gemeindeebene sowie die immer 
vielfältiger werdenden Bemühungen 
von Industrie, Gewerbe und Energie­
wirtschaft auf dem Gebiet des Um­
weltschutzes erschweren es sehr, 
globale Summen für Umweltaufwen­
dungen in Österreich zu erstellen. 
Nach Berechnungen der OECD wen­
det Österreich gegenwärtig rund 
1,2% des Brutto-Inlandproduktes für 
Umweltschutzmaßnahmen auf, was 
umgelegt auf den entsprechenden 
Wert von 1983 etwa 14,5 Mrd. S be­
tragen würde. In diesem Rahmen in­
vestierte nach Berechnungen der 
Bundeswirtschaftskammer die öster­
reichische Industrie, einschließlich 
laufender Aufwendungen, allein im 
Jahr 1983 4,8 Mrd. S was zu Preisen 
von 1983 rund 0,4 % des BIP darstell-

44 

te. Für die österreichische Industrie 
existieren auch langfristige Investi­
tionsprogramme für den Umwelt­
schutz, aus denen hervorgeht, daß in 
diesem Zweig der österreichischen 
Wirtschaft zwischen 1970 und 1990 
einschließlich laufender Aufwendun­
gen (Wartung und Erneuerung von 
Umweltschutzanlagen) zu Preisen 
von 1983 rund 86,0 M rd. S verwendet 
wurden bzw. werden, wobei sich der 
jährliche Aufwand von 2,3 Mrd. Sauf 
5,2 Mrd. S mehr als verdoppeln soll. 

Zusammen mit den neuerlich erhöh­
ten Zuwendung'en der öffentlichen 
Hand für Umweltschutz (Umwelt­
fonds, Investitionsprämien für 
Umweltschutzanlagen, vorzeitige Ab­
schreibung von Umweltinvestitionen) 
soll somit der Aufwand Österreichs 
auf diesem Gebiet bald 2,0% des BIP 
erreichen. 

~ 
I11 
'-;------

~NTERNAT~ONAlE UMWELTSCHUTZ· 
VIERlEH\! BARU NG EN 

Die kontinentweiten Auswirkungen 
umweltschädlicher Emissionen ma­
chen es notwendig, nationale Maß­
nahmen des Umweltschutzes dt.:rch 
internationale Bemühungen zu er­
gänzen. Auch Österreich hat sich auf 
zwischenstaatlichem Gebiet multina­
tionalen Kooperationsprojekten an­
geschlossen, es wurden aber auch 
bilaterale Abkommen mit den Nach­
barstaaten in Ost und West getroffen. 
Auf multilateraler Ebene ist Öster­
reich im Rahmen des UNEP (United 
Nations Environment Program) bei 
der Erfassung und Bewältigung glo­
baler Probleme des Umweltschutzes 
tätig und war von 1984 bis 1986 Mit­
glied des Verwaltungsrates dieser Or­
ganisation. Bei der 13. Verwaltungs­
tagung des UNEP in Nairobi im Mai 
1985 hatten die österreichischen De­
legierten .Gelegenheit, auf Pionierlei­
stungen Osterreichs im europäischen 
Umweltschutz hinzuweisen, wie auf 
schärfste KFZ-Abgasbestimmungen 
in Europa, die Errichtung eines Um­
weltbundesamtes, das Programm für 
Gewässersanierung u. a. 
Durch die Veranstaltl.!.ng von zwei 
UNEP-Tagungen in Osterreich im 
Jahr 1985 sowie die hiebei getätigten 
Kontakte zwischen dem UNEP-Exe­
kutivdirektor und dem österreichi­
schen Bundesminister für Gesund­
heit und Umweltschutz ergaben sich 
Möglichkeiten einer weiteren Intensi­
vierung der Zusammenarbeit. In der 
Folge beteiligte sich Osterreich an 
den Sitzungen des vom UNEP-Ver­
waltungsrat eingesetzten I ntergo­
vernmental Intersessional Preparato­
ry Committee (IIPC), das parallel zu 
den Arbeiten der Brundtland-Kom­
mission (UN-Weltkommission für 

Umweltschutz und Entwicklung) bei 
der Erstellung einer "Umweltper­
spektive bis zum Jahr 2000" aktiv ist. 
Österreich ist außerdem Mitglied der 
internationalen Aktion zur Bekämp­
fung des..sauren Regens, ,die auf An­
regung Osterreichs ins Leben geru­
fen wurde. Auch die im Rahmen der 
ECE ausgearbeitete "Internationale 
Konvention über weiträumige, grenz­
überschreitende Luftverunreinigung " 
wurde von Österreich bereits 1982 
ratifiziert. Österreich hat sich weiters 
im Jahr 1983 bereiterklärt, sich am 
"ECE-Programm zur Messung und 
Bewertung der weiträumigen Trans­
mission von Luftschadstoffen " zu be­
teiligen. Österreich ist zum Beispiel 
im Rahmen der EG-Forschungsak­
tion COST-61 a (Cooperation Eur6-
peenne dans la Domaine de la Re­
cherche Scientifique et Technique) 
als Vertragspartner der Europäischen 
Gemeinschaft am Vorhaben "Unter­
suchung der Beiträge von Aerosol­
quellen zur Bildung primärer und se­
kundärer Teilchen" beteiligt. 

. . 

Außerdem hat Österreich das Über~ 
einkommen über den internationalen 
Handel mit gefährdeten Arten freile­
bender Tiere und Pflanzen unter­
zeichnet ebenso wie das Überein­
kommen über Feuchtgebiete, insbe­
sondere als Lebensraum für Wasser­
und Watvögel. 

An internationalen bilateralen Abkom­
men hat Österreich Vereinbarungen 
mit der EG, mit der CSSR, mit Ungarn 
und mit der DDR getroffen. Mit der EG 
gibt es ein Übereinkommen zu einer 
einmal jährlich stattfindenden Aus­
sprache über neue Tatsachen der 
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Umweltgefährdung, mit der CSSR 
besteht ein Vertrag über die Frühwar­
nung bei Kernkraftwerksunfällen und 
mit Ungarn wurde ein Abkommen un­
terzeichnet, das unter anderem den 
Informationsaustausch über Umwelt­
schutzvorschriften und grenznahe 
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Anlagen vorsieht, deren Emission das 
Nachbarland gefährden könnten. Mit 
der DDR wurde ein Abkommen unter­
zeichnet, das die Zusammenarbeit 
insbesondere in wissenschaftlich­
technischen Fragen des Umwelt­
schutzes vorsieht. 

Bildnachweis 

Bundespressedienst 
Österreichische Donaukraftwerke 
Österreichische Draukraftwerke 
Presse· und Informationsdienst der Stadt Wien 
Scheuch 
Unitherm 
Verbundgesellschaft 
VOEST-Alpine 
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